
alle ein egeEe tar 1e. eITe

mıt staatlicher iırkun ent der VOLT dem staatl an
beamten oder VOTLTF em Religionsdiener geschlossen werden.
Der Berichterstatter verspricht nachsten eft weıtere Einzel
heiten bringen

TAaz Prof Dr Joh arıng

(Klagezurückweisung 1 Eheprozeß.) DIie Instruktion
Sakramentenkongregation VO 15 August 1936, Art. 61 e regelt
die Frage der Klagezurückwelsung. Hıebel wird qaber iNıIMNer DU

davon gesprochen daß dem Richterkollegium (tribunal) diese
Funktion zukomme un daß S  e abweisenden esche1l1
1N€ Beschwerde das Öberger1ıc zulässıg SC Der 1Z123.
91s Gerichtsvorsteher scheint dieses Rückweisungsrecht nicht
en Tatsäc  iıch wırd Art 68 be1 Aufzählung der efug

des Präses ein Rückweisungsrecht nicht erwähnt. Diıe
Folge der sStrengen Durchführung dieser Bestimmung WarTrc, daß
für die unsinnigsten un aqussichtslosesten Prozesse der
schwere erichtsapparat (Einsetzung Richterkollegiums,
Bestellung Defensors un Notars) ewegun BE-
Seiz werden mußte Bei Hartnäckigkeıt des Klägers hätte viel-
leicht auch das Öbergeric mıiıt dem Fall sich beschäftigen.
Da muß doch eiNne Abhilfe geben Es a DG ein Ehemann
auf Ungültigkeitserk uns SECE1INeET Ehe, weıl Tau ıhn nıcht

Da überhaupt deraus wahrer 1e geheiratet hätte
egrund, da die gegensellge Lıebe eım Eheabschluß wunNnl-

»chenswert, aber nıcht wesentlicher Natur ist ach Call,. 1708, 2
muß die Klageschrift Klagegrund enthalten, dıeser,

ist eben dem Can. 1708 nıcht entsprochen und kann, wW1e

Triebs, Quartalschrift 1937 ausführt der Offizıal kurzen
Wege die Klageschrıift zurückstellen. In anderen Fall be-
auptete der Mann, habe SEINeT Tau bel Eheabschluß der
ew ılle efehlt Die außergeric  ıch EeINV  TNOMIMINECHNE TAau -
klärt, wahren Ehewillen gehabt haben Das Unglück

der Ehe habe begonnen, als der Mann Bezıehungen
anderen Tau eingegangen. Er wohne NUu be1i dieser Frau, wolle
dieses Verhältnis uUurc. die Ungültigkeitserklärung der ersten
Ehe sanktionieren un VO der Unterhaltspülicht gegenüber der
rechtmäßigen TAau sich frei machen. Es handelt sich 1er also

eine rivole age Denn WEeNn der Mann für Behaup-
ung keine anderen Beweılise anführen kann, die Frau, dıe als
CINZISE Aufschluß ©  en kann, der Behauptung des Mannes
wıderspricht ı1st die age Sınne des Call. 1708 nıcht sub-
stanzılert also kurzer and zurückzuwelsen. Es bleiben ohne-
dies och S rälle, denen sich das Ehegericht tatsäc  ich
m1t Vorhinein aussichtslosen Prozessen befassen muı Eın



el NSeN

Cbelstand ist es, daß man regelmäßig auf Zeugen angewiesen ist,
dıie VO den Parteiıen aus ihren Verwandtschafts- und Bekannten-
kreisen namhaft gemacht werden un: mıt dem Schwinden der
Religiosität diıe Heılıgkeit des Eıdes erschüttert ist.

TAaz. Prof Dr Joh Hariıng.
(Zur Durchführung des rt. VII des Osterreichischen Kon-

kordates.) Nach dem österreichıschen Konkordat, Art VÄIL, kön-
NEeN kırchliche Ehenichtigkeitsurteile die staatlıche Vollstreck-
barkeıt erlangen. In der Praxıs ergeben sich qaDer manchmal
Schwierigkeıiten, WwW1e€e nachstehender Kall zeigt. St schloß
1899 mıt eine katholische Ehe St verließ seine FTau,
gab sich In einem anderen österreichischen Bundeslande als edig
AaUuSs und'schloß 1936 mıt eine eUe Ehe Die Bıgamie wurde
ald ruchbar und St VO weltlichen Gerichte S der
oppelehe verurteilt. Das Strafgericht verständigte hlevon das
zuständige kırchliche Ehegericht zwecks Fıinleıtung des L.he-
ungültigkeitsverfahrens, asselibe wurde 1m kurzen Wege 1m
Sınne des Call. 1990 durchgeführt. Hıebeli ergab sich, daß St.
siıch TOLZ mehrmalıger Vorladung weıigerte, VOT dem kiırchlichen
Rıchter f erscheinen, worauf als CONLUMAX erklärt un ohne

iIm Sınne desn das Verfahren Ende eführt wurde.
Art VIL, 4) es Öösterreichischen Konkordates wurde das
Aktenmaterı1al die Sıgnatura Apostolica ZULF Überprüfung Ge-
chıickt Der oberste kirchliche Geric  shof fand keine Einwen-
dungen erheben. Der Oberste (österreichische] Gerichtshof
erklärte aber Oktober 1937, Sl dıe kirch-
lıche Entscheidung nıcht aqals vollstreckbar erklären E  können,
weil dıe Khegatten sich nıcht 1m Sınne des (1 des Gesetzes
VO Maı 1934, B.-G.-Bl 1934, I 9 S, und der Verordnung VO

Maı 1934, “ B.-G.-Bl 1934, I 9 1 ıIn das kirchliche Verfah-
11 eingelassen haben er Oberste Gerıic  shof verständigte aber
gleichzeitig das zuständige Landesgericht als Strafgericht, wel-
ches diıe Strafverhandlung durchgeführt hatte, daß dem ZU-

ständigen Landesgericht qls Zıivilgericht diıe rage ZU  — Trufun
übermittle, ob der In ra stehenden Ehe die bürgerlichen
Rechtsfolgen abzuerkennen selen. Daraus erg1ıbt siıch ach der
Anschauung des Obersten Gerichtshofes folgendes: Das kırch-
liche Ehenichtigkeitserkenntnıis erhält NUFr dann dıe staatlıche
Vollstreckbarkeıt, WeNnn el Ehegatten ausdruücklich sıch in
das kırchliche erfahren eingelassen. Die Kontumaz e1Ines Tei-
les hındert die staatlıche Vollstreckbarkeit. Wohl aber können
dıe staatlıchen Gerichte den Wiılilen der eleute einer
kEhe die bürgerlichen Rechtsfolgen aberkennen. Fın anderer
49 und schlossen in Österreich eine katholische Ehe Nach
ein1ıger Zei? bringt in Erfahrung, daß In Amerika, s1e

i


